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Beschluss 

 
öffentlich 

 
Gemeinderat 

 
30.05.2022 
 

 
Kommanditistenversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Verwaltungsge-
sellschaft mbH und Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesell-
schaft Netze BW GmbH & Co. KG 
 

 

 

I. Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat erteilt der Verwaltung die Ermächtigung, den notwendigen Beschlüssen aus der 

Gesellschafterversammlung zuzustimmen: 

1. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft mbH 

1. Jahresabschluss 2021 

2. Ergebnisverwendung 2021 

3. Entlastung der Geschäftsführer 2021 

4. Anstellungsvertrag Geschäftsführer 
 

2. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG 

1. Jahresabschluss 2021 

2. Ergebnisverwendung 2021 

3. Entlastung der Geschäftsführung 2021 

4. Abschlussprüfer 2022 

5. Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 

6. Anpassung des Gesellschaftsvertrages 

7. Aufstellung Kommunikationsgremium und Entsendung der Vertreter und Stellvertreter 
 

 
II. zu beraten ist 

über die Ermächtigung des Oberbürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin zur Vertretung in der 

Kommanditistenversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft 

mbH und der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW 

GmbH & Co. KG. 

 
III. zum Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 14.04.2022 wurde die Stadt Bad Waldsee zur Kommanditistenversammlung 

der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft mbH und zur Gesellschafter-
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versammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG eingeladen. 

Die Stadt Bad Waldsee ist an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. 

KG mit 2.500.000 € beteiligt. 

In der Kommanditistenversammlung soll der Jahresabschluss 2021 festgestellt, über die Ergebnis-

verwendung 2021 beschlossen, der Geschäftsführung Entlastung erteilt und den Anstellungsver-

trägen für die Geschäftsführer zugestimmt werden. Auf der Tagesordnung der Kommunalen Betei-

ligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG steht ebenfalls die Feststellung des Jahresab-

schlusses 2021, die Ergebnisverwendung 2021, die Entlastung der Geschäftsführung, die Bestel-

lung des Abschlussprüfers für 2022, die Feststellung des Wirtschaftsplans 2022, eine Anpassung 

des Gesellschaftsvertrages und die Aufstellung eines Kommunikationsgremiums samt Entsendung 

der Vertreter und Stellvertreter. Im Nachgang zur Versammlung erhält jede Kommune eine Aufstel-

lung über die Höhe ihrer Ausschüttungsbeträge. 

 

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2.18 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Vertretung bei Be-

schlussfassungen durch die Gesellschafterversammlung bei allen Beteiligungen der Stadt gemäß 

den Weisungen des Gemeinderats wahrzunehmen. Der Oberbürgermeister bzw. in Vertretung die 

Bürgermeisterin sollen entsprechend ermächtigt werden. 

 

Die Versammlung hat am 19.05.2022 virtuell stattgefunden. Die Beschlüsse werden außerhalb der 

Versammlung über die Beteiligungsplattform gefasst. Eine Stimmabgabe ist bis zum 01. Juni 2022 

möglich. 

 

Im Anhang finden Sie die öffentlich zugänglichen, von der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft 

bereitgestellten, Unterlagen: Die Jahresabschlüsse 2021 und die Präsentation zu den Versamm-

lungen. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, den Beschlüssen der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW 

GmbH & Co. KG und der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft mbH zu-

zustimmen. 

 
IV. weitere Überlegungen: 

 

 
 
Bad Waldsee, 18.05.2022 
 
gez. Ludy/ Winter 
 



 

Sitzungsvorlage SV-61/2022   Seite 3 von 3

 
 
Anlage(n): 
1. Beteiligungsverhältnisse 

2. Jahresabschlüsse 2021 

3. Präsentation zu den Versammlungen 2022 




